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Anmeldung per E-Mail an: carmen.jungmayr@energieinstitut.at 

 
Anmeldung zur Schwerpunktberatung „Sporthallen“ 2017 

für Gebietskörperschaften 
 

Dieses Anmeldeformular gilt ausschließlich für kommunale Gebäude im Eigentum einer Gemeinde. Für Gemeinden 

mit einer Gebäudeimmobiliengesellschaft gibt es ein eigenes Formular. 

 

Über das Programm Impuls3 des Landes Vorarlberg, das gemeinsam vom Umweltministerium und Land Vorarlberg finanziert 

wird, erhalten Sie neutrale Energieberatung von qualifizierten Ingenieurbüros zu Ihren Energiefragen zu geförderten 

Konditionen.  

 

 
   

 

Gemeinde 
         

 
Objektbezeichnung 
(z.B. Rathaus, Volksschule Mittelfeld,…) 
 
Objektadresse 
 
PLZ   Ort 
 

 
 
Ich bin damit einverstanden, dass das Energieinstitut Vorarlberg meine Stromabrechnungen der letzten 3 Jahre von meinem 

Stromversorger (VKW, SWF, EWF, MBS, EVK,...) anfordert und streng vertraulich an meinen Berater weiterleitet. 
 

 
Mein Stromversorger ist    ... anderer 
 
 
Meine Strom-Kundennummer 
 
  

 
Ansprechperson für den Vor-Ort-Termin 
 
Name      Telefon 
 
E-Mailadresse 
 

 

 
 

 
 
 

  Antrag auf Förderung der Energieberatung 

Bitte überweisen Sie die für die Beratung benötigte Förderung nach Beendigung der Beratung auf unser Konto: 

IBAN: 
  
BIC: 

Bitte informieren Sie folgende Person (z.B. Buchhaltung), wenn die Förderung an uns ausbezahlt wird: 
 
E-Mailadresse: 
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Anmeldung per E-Mail an: carmen.jungmayr@energieinstitut.at 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Beratung eine Maßnahme nach §5(1)8 EEffG Energieeffizienzgesetz ist und zur Gänze 
der Umweltförderung im Inland (UFI) als strategische Maßnahme nach dem EEffG angerechnet wird. Eine Anrechnung 
durch Dritte ist auch anteilig ausgeschlossen. 
 
Wir werden die Energieverbräuche und -kosten für Wärme und Wasser der letzten drei Jahre (z.B. durch Rechnungen)     
bis zum Vorort-Termin vorbereiten. 
 

 

 
 
 

 
Datum Rechtsverbindliche Unterschrift

Beratungsmodul 
max. geförderter 
Beratungsumfang  
á € 80/h + MwSt. 

 

Fördersatz 
     

   

 Schwerpunktberatung „Sporthallen“ 
 

Vor-Ort Begehung zur Erhebung technischer Optimierungspotentialen   
zur Reduktion des Energieverbrauchs in Sporthallen.  
Im Rahmen der Energiesparoffensive des Landes Vorarlberg wird bis 
auf Widerruf eine erhöhte Förderung von 50% zugesprochen.  

 

20 h 50% 
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